
Verordnung über das Mitführen von großen Hunden und Kampfhunden 
der Stadt Senden 

Aufgrund der Art. 18 Abs. 1 Satz 1 i .V.m. Art. 37 Abs. 1 Satz 2 Landesstraf-und 
Verordnungsgesetz (LStVG) i.d.F. der Bek. vom 13.12.1982 (BayRS 2011-2-I. zul. 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 27.04.2020. GVBl. S.236) erlässt die Stadt Senden 
folgende Verordnung 

§ 1

Leinenzwang für große Hunde und Kampfhunde 

(l)In öffentlichen Anlagen und auf öffentlichen Wegen. Straßen und Plätzen.
auf öffentlichen Märkten. Veranstaltungen. Festen und Versammlungen ist
das freie Umherlaufen von großen Hunden(§ 3 Abs. 5) und Kampfhunden(§ 3

Abs. 6) untersagt. Der Leinenzwang gilt innerhalb der geschlossenen Orts
bebauung. Eine Gefahr für Leben. Gesundheit. Eigentum oder der öffentli
chen Reinlichkeit ist auszuschließen.

(2)Der Hundeführer hat eine reißfeste Leine mitzuführen. diese muss sicher
mit einem schlupfsicheren Halsband oder einem Geschirr verbunden werden

können. Die Person. die den Hund führt. muss jederzeit in der Lage sein.

das Tier körperlich zu beherrschen.

(3)Von Kinderspielplätzen. Schulhöfen. Kindergärten. Friedhöfen und öffentli
chen Sportanlagen sind große Hunde und Kampfhunde fernzuhalten, auch ein
Mitführen an der Leine ist in diesen Bereichen nicht gestattet.

(4)Kampfhunde sind ausnahmslos an einer geeigneten Leine zu führen (reißfest.
max. 2 m Länge, bei ausreichend freier Sicht max. 10 m Schleppleine). An
ordnungen für einzelne Hunde können ergänzend erlassen werden. bestehende

Anordnungen bleiben in Kraft.

(5)Großen Hunden kann in den unbebauten Gebieten freier Auslauf gewährt wer
den. sofern sich in der näheren Umgebung keine spielenden Kinder aufhalten
oder Veranstaltungen stattfinden. sich die Hunde in Ruf- und Sichtweite
des Hundeführers/ -halters aufhalten und der Hund jederzeit unter Kon
trolle ist.

(6)Leinenpflichtige Hunde sind in der Wohnung oder auf dem Grundstück so zu
halten. dass ein unbeaufsichtigtes oder unbemerktes Verlassen nicht mög-
1 i eh ist.
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